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A) FESTSETZUNGEN DURCH
PLANZEICHEN

C) VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ......................... die Änderung des
Bebauungsplans Nr..... beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde
am ........................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß  § 3 Abs. 1 Bau GB mit
öffentlicher  Darlegung  und  Anhörung  für  den  Vorentwurf  der
Bebauungsplanänderung in der Fassung vom ........................ hat in der
Zeit vom ......................... bis ........................... stattgefunden.

3. Frühzeitige Behördenbeteiligung
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher  Belange  gemäß  §  4 Abs. 1 Bau GB für den Vorentwurf der
Bebauungsplanänderung in der Fassung vom ..........................  hat in
der Zeit vom ............................  bis ........................ stattgefunden.

4. Billigungsbeschluss
Der Stadtrat hat die Billigung der Bebauungsplanänderung in der
Fassung vom ........................ beschlossen.

5. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom
............................  wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom .............................  bis .............................
öffentlich  ausgelegt. Diese wurde am ............................. ortsüblich
bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass Bedenken und
Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

6. Behördenbeteiligung
Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom
............................  wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher  Belange  gemäß  §  4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
.............................  bis ............................  beteiligt.

7. Satzungsbeschluss
Die Stadt Traunstein hat mit Beschluss des Stadtrats vom
............................  die Bebauungsplanänderung mit Begründung in der
Fassung vom ............................  gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

Traunstein, den...........................................................................

 .......................................................................................................
(Siegel)       Kegel, Oberbürgermeister

Ausgefertigt
Traunstein, den...........................................................................

 .......................................................................................................
(Siegel)       Kegel, Oberbürgermeister

8. Satzungsbeschluss
Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplanänderung wurde am
.................... gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht.
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung wird seit dem Tag der
Bekanntmachung zu den üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt
Traunstein, Stadtplatz 39, 83278 Traunstein, zu jedermanns Einsicht
bereit gehalten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 und der §§ 214 und 215
BauGB ist hingewiesen worden.

Nach §10 Abs. 3 BauGB tritt die Bebauungsplanänderung mit der
Bekanntmachung in Kraft.

Traunstein, den...........................................................................

 .......................................................................................................
(Siegel)      Kegel, Oberbürgermeister

B) ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE
HINWEISE (§9 Abs.1 Nr.21 u. Abs.6
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